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Schimmelpilzmessung in der Grundschule Harkshörn 
 
 
Aufgrund gesundheitlicher Probleme von betroffenen Schülern und Lehrkräften wurde am 
07.09.2007 – in Absprache mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit – eine Probenahme (Luft-
sammelprobe) im Lehrerzimmer sowie im Erste-Hilfe-Raum der Grundschule Harkshörn ver-
anlasst. Grundsätzlich wird bei qualifizierten Pilzsporenmessungen in Innenräumen auch 
eine Probenahme der Außenluft durchgeführt. Ist die Pilzsporenbelastung der Innenraumluft 
niedriger als die Außenbelastung, gilt die Innenraumluft als unbelastet. Enthält die Innen-
raumluft mehr Pilzsporen als die Außenluft, gilt die Innenraumluft als belastet. 
 
Ergebnis:  
 
Die Pilzsporen-Konzentrationen in den untersuchten Innenräumen sind quantitativ (Anzahl 
der Sporen) kleiner als in der Außenluft. Der qualitative Vergleich der Sporenzusammenset-
zung zeigt jedoch Unterschiede: In beiden Räumen sind gegenüber der Außenluft erhöhte 
Pilzsporen-Konzentrationen der Gattung Penicillium vorhanden. In der Außenluft überwiegen 
dagegen Pilzsporen der Gattung Cladosporiums. Diese Sporen sind in den beiden Innen-
räumen aber kaum vorhanden. 
 
Ein Schimmelpilzbefall kann daher in beiden Räumen nicht ausgeschlossen werden. 
 
Empfehlung:  
 
Als Ursache für die Pilzsporenbelastung in den untersuchten Innenräumen wurde der Fuß-
bodenbelag (Nadelfilz) identifiziert. Möglicherweise hat eine unsachgemäß durchgeführte 
Feuchtreinigung zu einer nachhaltigen Einfeuchtung des Fußbodenbelages geführt. Trock-
nungsmaßnahmen würden nicht zu einer (nachhaltigen) Beseitigung des Schimmelpilzbefal-
les führen.  
 
Das Amt für Gebäudewirtschaft hat zwischenzeitlich eine Trocknung der betroffenen Räume 
veranlasst. In Absprache mit dem Amt für Gebäudewirtschaft und unter Berücksichtigung der 
relativ geringen Gesamtsporenbelastung halte ich einen sofortigen Austausch des Teppich-
bodens nicht für erforderlich und empfehle einen Austausch innerhalb eines Zeitraumes von 
ca. 6 Monaten. 


